
BETRIEBSANWEISUNG 
gem. §12 BetrSichV      

Handwerkzeuge 
     

ANWENDUNGSBEREICH 
 

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Handwerkzeugen.  
 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
  

 Verletzungsgefahr der Hände, der Augen und des Körpers durch: 
    - beschädigte und  
    - unsachgemäße und  
    - unsachgemäßes  
 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 
 Holzstiele bei Hämmern, Beilen und Äxten müssen   
 Zangen und Scheren dürfen nur                                                                              beim Schließen vermieden 

werden. Distanzhalter müssen                                                                                     (Feilen usw.) muss der 
Griff mit Metallzwingen  

 Für Arbeiten an elektrischen                                                                         Schraubendreher  zu verwenden. 
 Schraubenschlüssel dürfen                                                                                               verlängert werden. 
 Schneid- und Stichbewegungen                                                                                     weg ausführen, spitze 

oder scharfe Handwerkzeuge nicht                                                                                   niemals mit offener 
Klinge abgelegt werden. 

 Beim Besteigen von Leitern  
 Bei der Benutzung von                                                                                        verwenden. Nach Möglichkeit 

sind Ring- und Steckschlüssel                                                                                       Werkzeugen ist so zu 
wählen, dass ein Abrutschen vermieden wird. 

 Schraubenschlüssel dürfen                                                                                              werden muss, dann 
sind spezielle Schlagschlüssel zu verwenden. 

 Beim Einsatz von Sch                                                                                                       ausgewählt werden. 
Schraubendreher sind keine  

 Das Schlagen auf Gegenstände  
 Schlagwerkzeuge wie Meißel,                                                                                                Bart haben. Bei 

Meißelarbeiten muss                                                                                                             benutzt werden  
 Handwerkzeuge nur                                                                                                              verwenden.  
 Handwerkzeuge nur unter                                                                                                          Bereichen 

benutzen – kein Funkenflug. 
 Beim Umgang mit den                                                                                                                 zu beachten. 
 Der Benutzer hat arbeit                                                                                         zu unterziehen. Dabei ist auf 

Verschleiß, Vollständigkeit,                                                                                                 weiteren muss die 
Leichtgängigkeit der be                                                                                                        kontrolliert werden.   

 Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, keine behindernden Schmuckgegenstände 
tragen und entsprechend der Gefährdungen bei den Tätigkeiten Gehörschutz, Atemschutz, Schutzbrille und 
Schutzhelm tragen.     

 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 
 Bei Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln am Handwerkzeugen sind die Arbeiten sofort einzustellen, 

das Handwerkzeug zu sichern und der Vorgesetzte  zu benachrichtigen. 
 Mängelbehaftete Werkzeuge (z.B. stumpfe Klingen, fehlende Schutzeinrichtung, Deformation, Bärte, 

verschlissene Backen oder Kneifkanten, lose Griffe usw.) dürfen nicht eingesetzt werden. 
 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112 

 Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten. 
 Handwerkzeug sichern und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.  
 Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.     
 Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 
  

INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG 
 

 Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte 
Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten Bedienungsanleitungen des Herstellers beachten. 

 Die Handwerkzeuge nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.     
  

 
                                            Datum                                                                                       Unterschrift 

 

Vorschau 

 


